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AVG §56;

AVG §68 Abs1;

BauO OÖ 1994 §31 Abs5 idF 1998/070;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

§ 31 Abs. 5 Oö. BauO 1994 stellt auf Immissionen, die auf Grund rechtskräftiger Bescheide zulässig sind, ab; nur solche

Immissionen sind beachtlich (Hinweis E 15.10.1996, Zl. 96/05/0149). Es ist aber auszuschließen, dass

Sachbeschädigungen in der Umgebung der betreBenden Diskothek auf Grund des rechtskräftigen

gewerbebehördlichen Bewilligungsbescheides zulässig seien. Auf diese Art der Beeinträchtigungen können die

Nachbarn daher keine zu beachtenden Einwendungen nach § 31 Abs. 5 Oö. BauO 1994 stützen.
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